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Liste der zulässigen Lizenzen (im Sinne von Nutzungsrechten)

Ihre Zeichen und Nachricht vom: 30.11.2019

██████████████

das BfArM ist gemäß § 34 Abs. 1a AMG verpflichtet, nach der Erteilung einer Arzneimittelzulassung 

der Öffentlichkeit über ein Internetpor tal Informationen über die Packungsbeilage und die Fachin-

formation zur Verfügung zu stellen. Dem kommt das BfArM unter nachfolgendem Link nach.

https://www.dimdi.de/dynamic/de/arzneimittel/arzneimittel -

recherchieren/amis/datenbankinformation -amis-oeffentlicher -teil -arzneimittel/

Eine „Liste zulässiger Lizenzen“ im Hinblick auf Fach- und Gebrauchsinformationen existiert nicht 

und wäre im Hinblick auf die öffentliche Verfügbarkeit der Informationen auch sinnlos. Ob und in 

welchem Umfang die Zulassungsinhaber darüber hinaus Dritten gestatten, diese Informationen für 

spezifische Zwecke zu publizieren, entzieht sich unserer Kenntnis und liegt nicht im Zuständig-

keitsbereichdes BfArM. 

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag
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BfArM , Kurt -Georg-Kiesinger -Allee 3, 53175 Bonn
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